
 

 

SGB XII  
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 

 

Das Ergebnisprotokoll der 87. Kon-
ferenz der Ministerinnen und Minis-
ter, Senatorinnen und Senatoren 
für Arbeit und Soziales der Länder 
ist auf der Homepage der Arbeits- 
und der Sozialministerkonferenz 
(ASMK) eingestellt. Dazu gehört 
auch der Beschluss zur Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen. 
 
Die Beschlüsse der ASMK wurden im 
wesentlichen in der Fassung der 
Empfehlungen der Amtschefkonfe-
renz angenommen. Folgende Be-
schlüsse sind für Menschen mit Be-
hinderungen relevant. Eine weiterge-
hende Erläuterung der jeweiligen 
Beschlüsse erfolgte bereits in den 
Fachinfos vom 29.10.2010. 
 
1. Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe und "Inklusion von jun-
gen Menschen mit Behinderungen" 
 
Der Beschluss zur Weiterentwicklung 
der Eingliederungshilfe und der Zwi-
schenbericht der interkonferenziellen 
Arbeitsgruppe zur "Inklusion von 
jungen Menschen mit Behinderun-
gen" sind identisch mit den Be-
schlussempfehlungen der Amtsschef-
konferenz vom Oktober 2010. 
 
2. Pflegebedürftigkeitsbegriff 
 
Der Beschluss zu Umsetzung des 
(neuen) Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
ist ebenfalls identisch. 
 
3. Kindergeld und Bericht der Kon-
ferenz der Obersten Landessozial-
behörden 
 
Der Beschluss für eine Bundesratsini-
tiative mit dem Ziel, das Kindergeld 
für volljährige Kinder in Einrichtungen 
und ambulanten Wohnformen zukünf-

tig als Einkommen in der Eingliede-
rungshilfe anzurechnen, wurde nach 
unseren Informationen nicht mehr als 
eigenständiger Beschluss diskutiert 
und ist somit nicht mehr Bestandteil 
der Beschlüsse der ASMK. Allerdings 
wird das Kindergeld für volljährige 
Kinder in Einrichtungen in dem Be-
richt der Konferenz der Obersten 
Landessozialbehörden (KOLS) the-
matisiert. Die KOLS kommt in ihrem 
Bericht "Begrenzung des Anstiegs der 
steuerfinanzierten Sozialausgaben 
durch bundesgesetzliche Initiativen" 
zu dem Schluss, dass sie "eine politi-
sche Grundsatzentscheidung für 
erforderlich hält, ob zum jetzigen 
Zeitpunkt oder im Kontext der ange-
strebten Reform der Eingliederungs-
hilfe die Privilegierung der Leistungs-
berechtigten bzw. der Unterhaltsver-
pflichteten bei der Gewährung von 
Eingliederungshilfe einer Neubewer-
tung zu unterziehen ist". Der Bericht 
der KOLS wurde einstimmig zur 
Kenntnis genommen. 
 
4. Kostenübernahme bei Empfäng-
nisverhütung  
 
Der Beschluss zur Kostenübernahme 
für ärztlich verordnete Mittel der Emp-
fängnisverhütung war nach unseren 
Informationen nicht mehr Gegenstand 
der Beratung der ASMK, weil dies 
bereits im Bundesrat beim Gesetzge-
bungsverfahren zu den Regelsätzen 
behandelt wird. 
 
5. Integrationsfachdienste 
 
Der Beschluss zur Ausschreibungs-
pflicht für Leistungen der Integrations-
fachdienste ist identisch mit der Be-
schlussempfehlung der Amtsschef-
konferenz und wurde einstimmig von 
der ASMK beschlossen.  

6. Beteiligung des Bundes an den 
Kosten der Eingliederungshilfe 
 
Der Beschluss 4.31 "Pauschale fiska-
lische Aufwendungen zu Gunsten von 
Menschen mit Behinderungen und 
Eingliederungshilfe" greift den Vor-
schlag auf, in der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe über eine Neuausrich-
tung der finanziellen Aufwendungen 
insbesondere bei den Leistungen der 
Eingliederungshilfe in den Dialog zu 
treten. Die ASMK hält an ihrer Auffas-
sung fest, dass sich der Bund an den 
Kosten der Eingliederungshilfe betei-
ligen soll. 
 
Die Beschlüsse der ASMK zur Wei-
terentwicklung der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen 
können auf der Homepage der ASMK 
unter www.asmk2010.hessen.de ein-
gesehen werden:  
 
Quelle: 
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